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	� Fehlzeiten im Ausmaß von 6 Monaten während der Ausbildung in einem Sonderfach sind 
während der Corona-Pandemie anrechenbar.
	� Die „Sechstelregelung“ (vgl §§ 9 und 14 ÄAO 2006 bzw. §§ 14 und 18 ÄAO 2015) fällt im 

 Zeitraum der Pandemie weg.
	� Online verfügbare Weiterbildungsmöglichkeiten sind wichtiger denn je.

Aus aktuellem Anlass:

Die Ausbildung in der Zeit  
der SARS-COV-2-Pandemie

W ir befinden uns in einem bis dato 
noch nie aufgetretenen Ausnah-
mezustand. Die COVID- 19-

Pandemie hat die Welt und auch Österreich 
voll im Griff. Aufgrund der steigenden In-
fektionszahlen und erhöhten COVID-19-as-
soziierten Todesraten hat das Land umfang-
reiche Maßnahmen eingeleitet, um die Aus-
breitung des Virus so gut wie möglich ein-
zudämmen. Das Ziel dieser Maßnahmen ist 
es, das Gesundheitssystem nicht zu überlas-
ten und somit die Patientenversorgung zu 
gewährleisten. Doch nicht nur die österrei-
chische Wirtschaft und das soziale Leben 
wurden auf ein Minimum gedrosselt, auch 
der klinische Alltag stellt sich uns nun völ-
lig anders dar. Welche Auswirkungen diese 
Situation auf unsere Ausbildung hat, möch-
te ich in diesem Artikel beleuchten.
Die Spitäler wurden durch die rasant stei-
genden Infektionszahlen und die hohen To-
desraten in den Nachbarländern vorge-
warnt. Es wurden Stationen eingerichtet, 
die speziell auf die Betreuung von COVID-
19-infizierten PatientInnen ausgerichtet 
sind. Planbare Operationen wurden abge-
sagt und der Ambulanzbetrieb wurde, bis 
auf die Versorgung von Akutfällen bzw. 

nicht aufschiebbaren Behandlungen, still-
gelegt. Doch wie wirken sich diese Maß-
nahmen auf die Ausbildung der Ärztinnen 
und Ärzte aus?
In einer Aussendung vom Ärztekammer Prä-
sident Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres lau-
tet es: „Aufgrund des 2. COVID-19-Geset-
zes, BGBI 2020/16, sind gemäß §36b Abs. 
4 Ärztegesetz 1998 sämtliche Fristen im 
Zusammenhang mit der ärztlichen Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sowie der ärztli-
chen Berufsausübung für die Dauer einer 
Pandemie ausgesetzt“. Ab 12. 3. 2020, nach 
Ausrufen der COVID-19 Pandemie durch 
die WHO, traten diese Ausnahmeregeln in 
Kraft. Was bedeutet das konkret?

Aufhebung der 
 Sonderfachbeschränkung

In Zeiten der Pandemie werden Ausbildung-
sassistentInnen dort eingesetzt, wo sie gera-
de benötigt werden. Das heißt, dass Ärztin-
nen und Ärzte aller Fachbereiche im Kon-
text der COVID-Pandemie ärztlich tätig sein 
können, ohne dabei auf ihr Sonderfach be-
schränkt zu sein. Als oberste Prämisse gilt 
eine adäquate Versorgung der SARS-CoV-

2-infizierten PatientInnen. Es stellt sich die 
Frage, ob diese Zeit für die Ausbildung an-
gerechnet werden kann.

Anrechnung von Fehlzeiten

Laut Ärztekammer sind Fehlzeiten im Aus-
maß von 6 Monaten in der Ausbildung in ei-
nem Sonderfach und 2 Monate in der Ausbil-
dung zur/zum AllgemeinmedizinerIn wäh-
rend der Corona-Pandemie anrechenbar. Im 
Sinne der Qualitätssicherung der Ausbildung 
sind die erworbenen Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Fertigkeiten jedoch weiterhin ent-
sprechend zu dokumentieren und vom Aus-
bildungsverantwortlichen zu überprüfen und 
zu beurteilen. Diese Ausnahmeregelung be-
trifft vor allem pandemiebezogene Einsätze. 
Die Ausbildungszeit würde sich nur verlän- Fo
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gern, wenn die Ausbildungsinhalte nicht er-
füllt werden.

Home Office und Telearbeit

Die Spaltung der Abteilungen in unterschied-
liche Teams stellt in dieser Phase keine Sel-
tenheit dar. Es gibt Teams, die zumindest 
zum Teil von zu Hause arbeiten: Termine 
umorganisieren, Anamnese- und Behand-
lungsgespräche führen und damit dazu bei-
tragen, dass der Arzt-Patienten-Kontakt im 
Ambulanzbetrieb so kurz wie möglich ge-
halten werden kann. Auch hier stellt sich die 
Frage, ob diese Zeit als Ausbildungszeit an-
gerechnet werden kann.
Der Gesetzgeber hat diesbezüglich folgen-
de Regelung festgelegt: Falls Ärztinnen und 
Ärzte auf Grund der derzeitigen Pandemie-
situation in Home Office oder in Telearbeit 
geschickt wurden, ist eine Anrechnung 
möglich, wenn die Erfüllung ausbildungs-
relevanter Inhalte nachgewiesen werden 
kann.

Weitere anrechenbare Fehlzeiten

Pandemiebezogene Fehlzeiten, wie es zum 
Beispiel die hier aufgelisteten darstellen, müs-
sen von der Ärztin/dem Arzt in Ausbildung 
festgehalten und vom ärztlichen Leiter oder 
Dienstgeber bestätigt werden. Die Aufzeich-
nungen sind den Unterlagen zur Prüfung am 
Ende der Ausbildung anzuschließen.
• Quarantänen der Ärztin/des Arztes in 

Ausbildung
• Sonderbetreuungszeiten i. S. des 

 COVID-19-Gesetzes
• Zuteilung an fremde Abteilungen, 

 Übernahme von neuen Tätigkeiten auf 
Weisung des Dienstgebers (z. B. Triage-
Tätigkeiten)

• Zuordnung zu bestimmten Teams
• Ärztinnen/Ärzte leisten Bereitschafts-

dienste, um dann erkrankte Ärztinnen/
Ärzte zu ersetzen

• Ärztinnen/Ärzte werden aufgrund von 
Abteilungssperren oder anderen 

 Organisationseinheiten in Krankenan-
stalten, Rehab-KA vom Dienst freigestellt

• Dienstfreistellungen für schwangere 
 Ärztinnen 

• Kurzarbeit

Die „Sechstelregelung“ (vgl §§ 9 und 14 ÄAO 
2006 bzw. §§ 14 und 18 ÄAO 2015) fällt im 
Zeitraum der Pandemie weg.

Operative Ausbildung

In Erlässen wurde geregelt, dass planbare 
Operationen abzusagen sind und so die Ka-
pazitäten im Krankenhaus und v. a. auf den 
Intensivstationen für die COVID-19-Erkrank-
ten freizuhalten sind. Onkologische sowie 
akute Operationen werden jedoch weiterhin 
durchgeführt. Falls Operationen durchge-
führt werden, wird die OP sinnvollerweise 
von erfahrenen OperateurInnen durchge-
führt, um so die Komplikationsrate zu mi-
nimieren und das Risiko einer nachfolgen-
den intensivmedizinischen Betreuung zu sen-
ken. Die Ärztinnen/Ärzte in Ausbildung ope-
rieren somit in der Zeit der Corona-Pande-
mie weniger. 

Fortbildungen

Zahlreiche Fortbildungsveranstaltungen, die 
im Frühjahr und Sommer 2020 geplant ge-
wesen wären, wurden abgesagt bzw. verscho-
ben. Wann Fortbildungen in gewohnter Form 
neuerlich abgehalten werden können, ist der-
zeit noch ungewiss. 
Darüber hinaus wurden sämtliche auf die 
Facharztprüfung vorbereitenden Akademi-
en und auch die Facharztprüfung selbst ab-
gesagt bzw. verschoben. Auf der Homepage 
der OEGGG www.oeggg.at finden sich im Ver-
anstaltungskalender alle relevanten Informa-
tionen zu den Veranstaltungen.

Aufschub der DFP-Fristen

Gemäß dem 2. COVID-19-Gesetzespaket 
werden auch die Fristen des DFP-Diploms 

– und damit auch der Ablauf der Gültig-
keit eines DFP-Diploms – ausgesetzt. Kon-
kret bedeutet das, dass sich die Gültigkeit 
von DFP-Diplomen mit einem Gültigkeits-
ende beginnend mit 12. 3. 2020 um die 
tatsächliche Dauer der COVID-19-Pande-
mie (die derzeit noch nicht absehbar ist) 
verlängert.

Weiterbildung online

Trotz großer Einschränkungen bietet die ak-
tuelle Situation auch Chancen, und online 
verfügbare Weiterbildungsmöglichkeiten sind 
wichtiger denn je. 
Die Junge Gyn hat aus diesem Grund einige 
Online-Fortbildungstipps für euch zusam-
mengestellt:
• www.gyntogo.com (kostenlos,  

mit Login)
• www.journalclub.at (1x pro Monat, 

 kostenloser online Journalclub)
• www.hysteroskopie.at (gefolgt von 

Hands-on-Kurs)
• www.mic-training.at (gefolgt von Hands-

on-Kurs)
• www.bs-gyn.at (gefolgt von Hands-on-

Kurs)
• https://gyn.medizintogo.de (kostenlos, 

mit Login)
• www.isuog.org/education.html 
• https://websurg.com/en (kostenlos, mit 

Login)
• https://gyn-community.thieme.de  

(kostenlos, mit Login)
• https://ains.medizintogo.de/congress_

recording/19
• https://emcrit.org/ibcc/toc (kostenlos, 

ohne Login)

INSGESAMT handelt es sich um eine heraus-
fordernde Zeit sowohl für die in Ausbildung 
befindlichen als auch für die ausbildenden 
ÄrztInnen. ■

Wir wünschen euch viel Erfolg  
in der Ausbildung!Fo
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